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1. ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
Die Marktgemeinde Hilders betreibt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 
„Am ehemaligen Bahnhof“ in ihrem Ortsteil Eckweisbach als „Bebauungsplan 
der Innenentwicklung“. Der Bebauungsplan sieht die Umwidmung von WA-Flä-
chen zu Mischbauflächen (MI) in Teilbereichen vor - bestehende WA-Flächen 
im Umfeld des derzeitigen Festplatzgeländes werden beibehalten. Auf diesem 
Gelände sind nach Mitteilung durch Baulast 12 -Stellplätze zweckgebunden für 
die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses ausgewiesen. Diese werden im Be-
bauungsplan entsprechend gekennzeichnet. In der Nachbarschaft dieser PKW-
Stellflächen wird ein „öffentlicher Parkplatz“ in einem Umfang von ca. 15 Stell-
plätzen neu ausgewiesen. Das im Alt-Bebauungsplan ausgewiesene Festplatz-
gelände wird entsprechend verkleinert. 
 
Durch die vorgesehene Umwidmung von Wohnbauflächen [WA] in Mischbau-
flächen [MI] werden für die schalltechnische Bewertung keine „planerischen Im-
missionskonflikte“ ausgelöst, da die in der Verbindung mit der Gebietskategorie 
stehenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm / Freizeitlärm-Richtlinie hierdurch 
nicht verschärft, sondern um 5 dB angehoben werden. Gleiches gilt im Umfeld 
des bestehenden Festplatzgeländes mit den dort durch Baulast gesicherten 
Stellplätzen. Auch hier wird die Gebietskategorie nicht verändert, die Immissi-
onsschutzansprüche der umliegenden Bebauung werden beibehalten.  
 
Durch die Neuausweisung eines „öffentlichen Parkplatzes“ in einem Umfang 
von ca. 15 Stellplätzen werden zusätzliche Geräuschentwicklungen durch Par-
kierungsverkehr ermöglicht. Die Neuausweisung eines öffentlichen Parkplatzes 
unterliegt dabei den Anforderungskriterien der „Verkehrslärmschutzverord-
nung“ - die hieraus entstehenden Geräuschimmissionen werden nach dem Be-
rechnungsverfahren der RLS-19 berechnet und den Immissionsgrenzwerten 
der Verkehrslärmschutzverordnung für Reine und Allgemeine Wohngebiete 
- tags 59 dB(A) / nachts 49 dB(A) - gegenübergestellt. Die Berechnungsergeb-
nisse hierzu zeigen, dass diese Richtwerte nicht erreicht oder überschritten 
sind. Für die Neuanlage des öffentlichen Parkplatzes entstehen somit keine 
weiteren Anforderungen bezüglich der Umsetzung baulicher Schallschutzmaß-
nahmen. 
 
Die Überplanung des ehemaligen Festplatzgeländes in diesem Bereich ermög-
licht für die 12 durch Baulast gesicherten Stellplätze des Dorfgemeinschafts-
hauses eine Verbesserung der Immissionssituation dahingehend, dass in ei-
nem entstehenden „Abstandstreifen“ eine bauliche Schallschutzeinrichtung 
(Schallschutzwand oder Schallschutzwall) vorgesehen werden kann, durch die 
für das unmittelbar hierzu benachbart gelegene Gebäude Pegelreduzierungen 
in einem Umfang von ca. 7 dB erreicht werden können. Dem „Verbesserungs-
gebot“ nach bauleitplanerischen Kriterien kann hierdurch entsprochen werden. 
 
Für das verbleibende, in seiner Größe reduzierte Festplatzgelände auf nunmehr 
ca. 500 m² können nur eingeschränkte Nutzungen im Rahmen der Regelbewer-
tung der Freizeitlärm-Richtlinie vorgesehen werden. Hierunter fallen „normale“ 
Marktbetriebe (Verkaufsmärkte), Vereinsveranstaltungen / Kinderfeste etc., die 
nicht den Nachtzeitraum (nach 22:00 Uhr) in Anspruch nehmen. Darüber hinaus 
werden Einschränkungen gegenüber Musikbeschallungen / Fahrgeschäfte, die 
zu Richtwertüberschreitungen nach der Freizeitlärm-Richtlinie führen, im Ein-
zelfall erforderlich werden. Können diese Veranstaltungen im Rahmen von "sel-
tenen Ereignissen" beurteilt werden, ergibt sich die Möglichkeit für eine be-
grenzte Anzahl von Veranstaltungen, auch eine Ausdehnung in den Nachtzeit-
raum / das Betreiben von Schaustellerbuden / Beschallungseinrichtungen zu 
ermöglichen. Für die Durchführung solcher Veranstaltungen sind dann die Re-
gelungen der „Freizeitlärm-Richtlinie“ im Einzelfalle zu beachten / eine Abstim-
mung mit der Immissionsschutzbehörde vorzunehmen. Organisatorische Rege-
lungen auf der Ebene der „Bauleitplanung“ können hier nicht getroffen werden.  
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2. SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG 
 
 

Die Marktgemeinde Hilders betreibt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 5 
„Am ehemaligen Bahnhof“ in ihrem Ortsteil Eckweisbach als „Bebauungsplan 
der Innenentwicklung“. Der Bebauungsplan sieht die Ausweisung von Misch-
bauflächen [MI] und Wohnbauflächen [WA] vor. Der Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 5 umfasst einen Teil des Geltungsbereiches der 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes der Marktgemeinde Hilders, OT Eckweisbach, Nr. 
1 „Obere-Au“ sowie die südlich / westlich der Hauptstraße gelegenen Grund-
stücke Nr. 17, 19 (Dorfgemeinschaftshaus) und Nr. 21. /2/ 
 
Im Bebauungsplan wird die Kennzeichnung der Fläche für die durch Baulast 
12 PKW-Stellplätze zur Nutzung in Verbindung mit Veranstaltungen im Dorfge-
meinschaftshauses [DGH] vorgesehen sind vorgenommen. Daran angrenzend 
werden weitere 13 PKW-Stellplätze + 2 Wohnmobil-Stellplätze in der Klassifi-
zierung einer „öffentlichen Verkehrsfläche“ [P] ausgewiesen. Hieran nord-öst-
lich angrenzend, verbleibt eine Festplatzfläche [F] in einer Größe von ca. 
500 m².   
 
Durch Prognoseberechnungen sollen die aus der Nutzung zu erwartenden Ge-
räuschimmissionen für die innerhalb des Bebauungsplanes unmittelbar an 
diese Flächen angrenzenden Bestandsgebäude / Bauflächen prognostiziert 
und anhand der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ beurteilt werden. Sind 
Nutzungsbereiche dem Anwendungsbereich der TA Lärm „Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm“ oder der „Freizeitlärm-Richtlinie“ oder der Ver-
kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) zuzuordnen, werden die dort ge-
nannten Immissionsrichtwerte bzw. Grenzwerte für die Beurteilung herangezo-
gen. 
 
Bei zu prognostizierenden Richtwertüberschreitungen werden Hinweise für 
bauliche / organisatorische Schallschutzmaßnahmen gegeben. 
 

  

 
/2/  Begründung zum Bebauungsplan Nr. 5 „Am ehemaligen Bahnhof“, Planungsbüro Becker, 36041 Fulda 
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3. BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN 
 
 

Für die Ausarbeitung dieser schalltechnischen Stellungnahme standen uns fol-
gende Unterlagen zur Verfügung: 

 
• Bebauungsplan der Marktgemeinde Hilders, OT Eckweisbach, Nr. 5 „Am 

ehemaligen Bahnhof“, Vorentwurf Planstand Januar 2026  
aufgestellt: Planungsbüro Becker, 36041 Fulda 
 

• Änderung Nr. 2 und Erweiterung des Bebauungsplanes der Marktge-
meinde Hilders, OT Eckweisbach, Nr. 1 „Obere-Aue“, Ausgangssituation 
und Planungsrecht 
gefertigt: Planungsbüro Becker, 36041 Fulda, 21.02.2024 

 
• Digitales Höhenmodell DGM-1 
 
• Schalltechnische Untersuchungen P 24028-A zur Prognose der Auswir-

kung der, durch die Bauleitplanung ermöglichten Nutzungen auf die rand-
lagige Bebauung,  
gefertigt: GSA Ziegelmeyer GmbH, Juni 2025 

 
 

Folgende Normen und Richtlinien wurden für die Bearbeitung herangezogen: 
 

 
DIN 18005 Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und 

Hinweise für die Planung, Juli 2023 
  
Beiblatt 1 zu 
DIN 18005 

Schallschutz im Städtebau, Schalltechnische 
Orientierungswerte für die städtebauliche Pla-
nung, Juli 2023 
 

16. BImSchV 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung-16. BImSchV), 
Juni 1990 

  
TA Lärm 

 

6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz  
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA 
Lärm, 1998 
 

Parkplatzlärmstudie 6. überarbeitete Auflage, Empfehlungen zur Berech-
nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autoh-
öfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäu-
sern und Tiefgaragen 
Ausgabe 2007 

 
VDI Richtlinie 3770 
 

Emissionskennwerte technischer Schallquellen,  
hier: Sport- und Freizeitanlagen, 2012 

 
Freizeitlärm-Richtlinie 
 
 

der Bundes-/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Im-
missionsschutz [LAI], März 2015 

 
Sächsische Freizeitlärm-
Richtlinie 
 

Landesamt für Umwelt und Geologie,  
Dresden 2006 

 
 

Soweit darüber hinaus Normen, Richtlinien und Rechtsvorschriften zur Anwen-
dung kommen, sind diese im Text genannt und ggf. erläutert.  



Seite 6 zur schalltechnischen Stellungnahme P 24028-B GSA Ziegelmeyer GmbH 
 

4. BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 
 
 
4.1 BAULEITPLANUNG 
 
 

Nach § 1, Absatz 6, BauGB sind bei der Bauleitplanung unter anderem die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und nach 
§ 1a die Anforderung des Immissionsschutzrechtes und somit des Schallschut-
zes zu berücksichtigen. 

 
Bei der städtebaulichen Planung ist für den Schallschutz die DIN 18005, Teil 1, 
anzuwenden. Dabei stellen die im Beiblatt 1 zur DIN 18005 enthaltenen Orien-
tierungswerte aus der Sicht des Schallschutzes im Städtebau anzustrebende 
Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte dar. Die in Abschnitt 1.1 des Beiblattes 1 
zur DIN 18005 genannten Orientierungswerte sind als sachverständige Konkre-
tisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau aufzufassen. 

 
Die schalltechnischen Orientierungswerte aus dem Beiblatt 1 zur DIN 18005, 
gemäß nachfolgender Tabelle 1, sind aus der Sicht des Schallschutzes im Städ-
tebau anzustrebende Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte. Aus diesem Grunde 
sind die schalltechnischen Orientierungswerte in einem Beiblatt aufgenommen 
worden und nicht Bestandteil der Norm. 
 
Tabelle 1: Orientierungswerte für den Beurteilungspegel 

 
Baugebiet Verkehrslärma Industrie-, Gewerbe und 

  Freizeitlärm sowie Geräusche 

  von vergleichbaren öffentlichen 

  Anlagen 

 Lr Lr 

 dB dB 

 tags nachts tags nachts 

Reine Wohngebiete (WR), 50 40 50 35 

     

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 55 40 

Kleinsiedlungsgebiete (WS),      

Wochenendhausgebiete, Ferien-     

hausgebiete, Campingplatzge-

biete 

    

Friedhöfe, Kleingartenanlagen     

Parkanlagen 55 55 55 55 

     

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40 

     

Dorfgebiete (MD), Dörfliche     

Wohngebiete (MDW), Mischge-     

biete (MI), Urbane Gebiete 60 50 60 45 

     

Kerngebiete (MK)  63 53 60 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 

     

Sonstige Sondergebiete (SO)      

sowie Flächen für den Gemein-     

bedarf, soweit sie schutzbe-     

dürftig sind, je nach Nutzungsartb 45 bis 65 35 bis 65 45 bis 65 35 bis 65 

     

Industriegebiete (GI)c -- -- -- -- 
a Die dargestellten Orientierungswerte gelten für Straßen-, Schienen- und Schiffsverkehr. Abweichend 

davon schlägt die WHO für den Fluglärm zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken deutlich niedrigere 
Schutzziele vor. 

b Für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes Schutzni-
veau anzustreben. 

c Für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden. 
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Der niedrigere Nachtwert gilt jeweils für Geräuschimmissionen von Industrie-, 
Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentli-
chen Betrieben. 
 
Im Beiblatt 1 zu DIN 18005 wird vermerkt, dass die Orientierungswerte bereits 
auf den Rand der Bauflächen oder der überbauten Grundstücksflächen in den 
jeweiligen Baugebieten oder der Flächen sonstiger Nutzung bezogen werden 
sollen. 
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4.2 VERKEHRSLÄRMSCHUTZVERORDNUNG 
 
 
Die Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV - gilt für den Bau oder die 
wesentlichen Änderungen von öffentlichen Straßen. Für die „Lärmvorsorge“ 
sind bei Baumaßnahmen im Anwendungsbereich der Verkehrslärmschutzver-
ordnung die Immissionsgrenzwerte - hier für Reine / Allgemeine Wohngebiete 
 
    tags 59 dB(A) / nachts 49 dB(A) 
 
durch die durch die Maßnahmen verursachten Geräuschimmissionen einzuhal-
ten. Bei Überschreitungen dieser Grenzwerte sind Schallschutzmaßnahmen im 
Zuge der Planung vorzusehen.  
 
Die Ermittlung der Beurteilungspegel ist anhand der Berechnungsvorschrift 
„RLS-19“ [ehemals RLS-90] vorzunehmen. Mit Verweis auf Kap. 3.4 der RLS-
19 sind hierbei öffentliche Parkplätze einzubeziehen. 
 
Dabei wird die Stärke der Schallemissionen eines Parkplatzes (beschrieben 
durch den flächenbezogenen Schalleistungspegel Lw‘‘) aus der Anzahl der 
Fahrbewegungen und dem Parkplatztyp berechnet. 

 
 

 
 

4.3 TA LÄRM FÜR DGH-PARKPLÄTZE 
 
Im Bereich des „Festplatzgeländes“ sind 12 PKW - Stellplätze für die Abwick-
lung des anlagenbezogenen Ziel- und Quellverkehrs des Dorfgemeinschafts-
hauses durch „Baulastregelungen“ ausgewiesen. Diese Stellplätze befinden 
sich in einer fußläufigen Entfernung von ca. 140 m in der Nachbarschaft der 
dort gelegenen Bestands - Wohnbebauung. Für die Beurteilung von Verkehrs-
geräuschen im Zusammenhang mit der Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses 
- hier unter dem Aspekt, dass diese Nutzungen auch quasi durch „gewerbliche 
Nutzungen“ (Fremdvermietung des DGH für kommerzielle Veranstaltungen) ge-
nutzt werden können, ist eine Betrachtung und Beurteilung der hieraus resultie-
renden Geräuschimmissionen nach dem Verfahren der TA Lärm relevant. Nach 
TA Lärm sind Fahrzeuggeräusche, die auf dem Betriebsgrundstück, sowie bei 
der Ein- und Ausfahrt im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage, entste-
hen zur beurteilenden Anlage hinzuzurechnen. Kommentierungen hierzu sehen 
die Anwendung dieser Regelungen auch für „abgesetzte“ Betriebsparkplätze in 
größerer Entfernung zur Anlage vor, wenn deren Nutzung im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit dem Betrieb der zu beurteilenden Anlage steht. Dies ist hier 
durch die Baulastregelung anzunehmen.  
 
Nach Mitteilung der Verbandsgemeinde werden Belegungen bei Veranstaltun-
gen im DGH [Scheppenbachhaus] wie folgt erfolgen: 
 

1. Veranstaltungen mit kompletter Hausbelegung (Parkplätze Festplatz wer-
den benötigt): 

 
1. 7-8 Karnevalsveranstaltungen pro Jahr, Abendveranstaltungen > Fast-

nachtsverein 
2. 5 Tage Kirmes pro Jahr (2 Wochenenden), 2 ganze Tage, 3 Abendver-

anstaltungen > Kirmesgesellschaft 
3. 1 Liederabend pro Jahr, Abendveranstaltung > Singekreis 
4. 1 Blasmusikkonzert pro Jahr, Abendveranstaltung > Musikverein 
5. 1 Pfarrfest pro Jahr, Tagesveranstaltung > Pfarrgemeinde 
6. 2-3 Abendveranstaltungen pro Jahr > Pfarrgemeinde 
7. 1-2 Jubiläumsfeste / Tagesveranstaltungen pro Jahr > diverse Vereine 
8. 2-3 größere Familienfeiern pro Jahr (Hochzeiten, etc.) 
9. 1 Einschulungsveranstaltung pro Jahr > Grundschule 
10. 1 Sonstige Veranstaltung pro Jahr  
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Für alle weiteren regelmäßige Abend - Veranstaltungen reichen hingegen die 
Parkplätze direkt am DGH aus. /3/ 
 
2. Regelmäßige Abend-Veranstaltungen (Parkplätze direkt am Haus reichen 

aus): 
 

1. 2 x je Woche Sportunterricht der Grundschule (vormittags) 
2. 4-5 x Gardetraining je Woche 
3. 1 x Gesangs-Probe je Woche 
4. 1 x Probe Musikverein je Woche 
5. 1-2 x Tanz -bzw. Gymnastikkurse Volkshochschule je Woche 
6. 2-3 Gremiumssitzungen der Gemeinde Hilders pro Jahr 

 
 
Aus der Liste der Belegungen der Parkplätze am Festplatzgelände sind „Abend-
veranstaltungen“ in einem Umfang von 16 Veranstaltungen unmittelbar abzu-
leiten. Die Nutzungen bei „größeren Familienfeiern“ 3x/anno werden hier „vor-
sorglich, ebenso wie die aufgeführte „sonstige Veranstaltung“ mit dann insge-
samt 4 weiteren Nutzungen als „Abendveranstaltung“ zugerechnet. Abendver-
anstaltungen werden im Folgenden so interpretiert, dass diese in den Nacht-
zeitraum reichen können und somit nach Veranstaltungsende (> 22:00 Uhr) 
dementsprechende Fahrverkehre durch Abfahrten von den Stellplätzen auftre-
ten.  
 
Die TA Lärm enthält Immissionsrichtwerte, die bei der Regelbewertung der 
TA Lärm in Abhängigkeit der Gebietskategorie heranzuziehen sind. Diese be-
tragen in Allgemeinen Wohngebieten tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A). 
 
Für die ausgewiesenen PKW-Stellplätze des DGH in unmittelbarer Nachbar-
schaft einer WA-Fläche sind - ergänzend zur „Regelbewertung“ - , bei der Zu-
weisung des „Immissionsrichtwertes“, die Anforderungen beim Vorliegen einer 
„Gemengelage“ zu berücksichtigen. Hierzu führt die TA Lärm in 6.7 Gemenge-
lage aus, dass… 
 

…wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Geräuschaus-
wirkungen vergleichbar genutzte und zum Wohnen dienende Ge-
biete aneinandergrenzen (Gemengelage), können die für die zum 
Wohnen dienende Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte auf ei-
nen geeigneten Zwischenwert der für die aneinandergrenzenden 
Gebietskategorien geltende Werte erhöht werden, soweit dies nach 
der gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme erforderlich ist. Die 
Immissionsrichtwerte für Kern-, Dorf- und Mischgebiete sollen dabei 
nicht überschritten werden… 

 
Insbesondere für die auftretenden Geräuschentwicklungen im Nachtzeitraum 
nach Veranstaltungsende kann die Anwendung dieser Regelung in Frage kom-
men.  
 
  

 
/3/  E-Mailnachricht Nutzung Scheppenbachhaus, 23.01.2026 
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4.4 NUTZUNGEN NACH DER „FREIZEITLÄRM-RICHTLINIE“ 
 
 
Die Freizeitlärm-Richtlinie der LAI /4/ ist für die Beurteilung von Freizeitanlagen, 
d.h. Anlagen, die dazu bestimmt sind, von Personen zur Gestaltung ihrer Frei-
zeit genutzt zu werden, anzuwenden. Grundstücke gehören zu den Freizeitan-
lagen, wenn sie nicht nur gelegentlich zur Freizeitgestaltung bereitgestellt wer-
den. Die Freizeitlärm-Richtlinie gilt insbesondere für Anlagen 
 

- Grundstücke, auf denen in Zelten oder im Freien Diskothekenver-
anstaltungen, Live-Musik-Darbietungen, Rock-Musik-Darbietun-
gen, Platzkonzerte, regelmäßige Feuerwerke, Volksfeste o.a. 

 
stattfinden. 

 
… Für Freizeitanlagen (nicht genehmigungsbedürftige Anlagen) gilt 
die allgemeine Grundpflicht aus § 22, Abs. 1 BImSchG; danach sind 
schädliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden oder zu vermindern, 
soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist; unvermeidbare 
schädliche Umwelteinwirkungen sind auf ein Mindestmaß zu be-
schränken. Schädliche Umwelteinwirkungen liegen dann vor, wenn 
die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit erheblich belästigt wer-
den. Die Erheblichkeit einer Lärmbelästigung hängt nicht nur von 
der Lautstärke der Geräusche, sondern auch wesentlich von der 
Nutzung des Gebietes, auf das sie einwirken, von der Art der Ge-
räusche und der Geräuschquellen sowie dem Zeitpunkt (Tageszeit) 
oder der Zeitdauer der Einwirkungen. Auch die Einstellung der Be-
troffenen zu der Geräuschquelle kann für den Grad der Belästigung 
von Bedeutung sein. Bei der Beurteilung ist nicht auf eine mehr oder 
weniger empfindliche individuelle Person, sondern auf die Einstel-
lung eines verständigen, durchschnittlich empfindlichen Mitbürgers 
abzustellen [Freizeitlärm-Richtlinie der LAI, 2. Immissionsschutz-
rechtliche Grundsätze]. … 

 
Für die immissionsschutzrechtliche Bewertung enthält die Freizeitlärm-Richtli-
nie Immissionsrichtwerte „außen“. Diese betragen in  
 

d) … Allgemeinen Wohngebieten: 
tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeit  55 dB(A), 
tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeit und 
an Sonn- und Feiertagen    50 dB(A), 
nachts       40 dB(A). 
 

 
Zusätzlich sollen einzelne Geräuschspitzen die Immissionsrichtwerte tags um 
nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
Die Freizeitlärm-Richtlinie enthält Regelungen zur 

 
Sonderfallbeurteilung bei seltenen Veranstaltungen mit hoher 
Standortgebundenheit oder sozialer Adäquanz und Akzeptanz.  

 
Bei Veranstaltungen im Freien und / oder in Zelten können die Immissionsricht-
werte mitunter trotz aller verhältnismäßigen technischen und organisatorischen 
Lärmminderungsmaßnahmen nicht eingehalten werden.  

 
/4/  Bundes- / Länder- Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz [LAI] 
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In Sonderfällen können solche Veranstaltungen gleichwohl zulässig sein, wenn 
sie eine hohe Standortgebundenheit oder soziale Adäquanz und Akzeptanz 
aufweisen und zudem zahlenmäßig eng begrenzt durchgeführt werden. Die An-
zahl der Tage (24h-Zeitraum) mit seltenen Veranstaltungen soll 18 pro Kalen-
derjahr nicht überschreiten. Dabei sollen Überschreitungen des Beurteilungs-
pegels vor den Fenstern im Freien von 70 dB(A) und / oder 55 dB(A) nachts in 
der Regelbewertung nicht überschritten werden - sind Überschreitungen zu er-
warten, ist deren Zumutbarkeit explizit zu begründen. 
 
In besonders gelagerten Fällen kann eine Verschiebung der Nachtzeit (22:00 -
06:00 Uhr) von bis zu 2 Stunden zumutbar sein. Überschreitungen eines Beur-
teilungspegels nachts von 55 dB(A) nach 24:00 Uhr sollten vermieden werden.  
 
Weitere hiermit im Zusammenhang stehende organisatorische Maßnahmen 
oder Nebenbestimmungen enthält die „Freizeitlärm-Richtlinie“ - auf diese wird 
verwiesen. 
 
Einschränkend ist anzumerken, dass im Falle, dass beide Regelungen 
(TA Lärm 10 Tage / Freizeitlärm-Richtlinie 18 Tage) an einem Immissionsort 
angewendet werden (können), die maximale Anzahl "seltener Ereignisse" auf 
dann insgesamt 14 Tage zu beschränken ist. 
 
Dies kann im Zusammenhang mit der Nutzung der Stellplätze des DGH in der 
Nachbarschaft des Festplatzgeländes u.U. relevant werden.  
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5. SCHALLTECHNISCHE BERECHNUNGEN 
 
 

5.1 PARKPLATZFLÄCHE P [„ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE“] 
 
 

5.1.1 Eingangsdaten 
 
 
Der Bebauungsplan weist für die P-Fläche 13 Pkw-Stellplätze sowie 2 Stell-
plätze für Wohnmobile aus. Die Parkplatzfläche wird durch eine Ein- und Aus-
fahrt an die Straße „Obere Au“ erschlossen. 

 
Die Berechnung der Geräuschentwicklungen aus An- und Abfahrten / Rangier-
fahrten zum Erreichen der Stellplätze, Türenschlagen, Motorstart etc. erfolgt 
dann nach dem Berechnungsverfahren der RLS-19 „Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen“.  

 
Für die Berechnung der Geräuschentwicklungen aus einer „öffentlichen Park-
fläche“ gilt: 

 
LW′′ = 63 + 10 lg [N x n] + DP,Pt - 10 lg [P] 

 
mit 

 
N  =  Anzahl der Fahrzeugbewegungen je Parkplatz und Stunde 
n  =  Anzahl der Parkstände auf der Parkplatzfläche 
DP,Pt = Zuschlag für unterschiedliche Parkplatztypen unterteilt in 
  Pkw-Parkplätze 0 dB, Motorrad-Parkplätze +5 dB, Lkw-/ 
  Omnibusparkplätze +10 dB 
P = Größe des Parkplatzes 

 
Weitere Differenzierungen sind hierbei nicht vorgesehen. 

 
In Tabelle 7 der RLS-19 sind Standartwerte für die Anzahl der Fahrbewegungen 
N je Parkstand und Stunde für verschiedene Parkplatztypen PT aufgeführt. Für 
P+R - Parkplätze und vergleichbare betragen diese tags (06.00 Uhr - 22.00 Uhr) 
N = 0,3 und nachts (22.00 Uhr - 06.00 Uhr) N = 0,06. Diese Werte können an-
gewendet werden, wenn keine geeigneten projektbezogenen Untersuchungs-
ergebnisse darliegen.  

 
Weitere Kenngrößen zur Abschätzung eines „Parkierungsverkehrs“ enthält Ta-
belle 33 „Anhaltswerte der Bewegungshäufigkeit für verschiedene Parkplatzar-
ten für schalltechnische Prognosen“ in der Parkplatzlärmstudie. Die Bewe-
gungshäufigkeiten betragen auch dort für eine Nutzung ähnlich P + R-Plätze, 
stadtnah, gebührenfrei N = 0,3 Fahrbewegungen / Stellplatz/h im Tageszeit-
raum und N = 0,06 Fahrbewegungen / Stellplatz/h im Nachtzeitraum. Eine hö-
here Frequentierung ist für Stellplätze, oberirdisch, bei Wohnanlagen genannt. 
Diese betragen 

 
tags N = 0,4 / nachts N = 0,05. 

 
Aufgrund des durch Wohnungen / Wohnhäusern geprägten Umfeldes des Park-
platzes wird für die schalltechnischen Berechnungen der „höhere“ Wert von N 
= 0,4 Fahrbewegungen/Stellplatz/h herangezogen. Für die Nachtzeit wird der 
höhere Wert von N = 0,06 nach RLS-19 angewendet. Für die beiden Wohnmo-
bil-Stellplätze werden je 2 An- und 2 Abfahrten/d berücksichtigt. Das hierdurch 
erzeugte Ziel- und Quellverkehrsaufkommen für den „öffentlichen Parkraum“ 
erreicht dann tags ca. 42 An- und 42 Abfahrten durch PKW und 4 An- / 4 Ab-
fahrten zu den Wohnmobil-Stellplätzen. 

 
Die 2 ausgewiesenen Wohnmobil-Stellplätze können vorab durch Internetbu-
chungen bei der Gemeinde angemeldet und belegt werden. Eine „freie“ Bele-
gung ist nicht beabsichtigt.    
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5.1.2 Berechnungsergebnisse 
 
 
Aus den Parkierungsvorgängen auf den 13 + 2 Stellplätzen des „öffentlichen 
Parkplatzes“ werden die Geräuschentwicklungen für den 16-stündigen Bezugs-
zeitraum der Tageszeit bzw. die 8-stündige Nachtzeit berechnet. Die Berech-
nungsansätze nach der RLS-19 berücksichtigen in der Regel einen asphaltier-
ten Fahrwegeoberbau / alternativ „ebenes Pflaster“. Die hieraus resultierenden 
Beurteilungspegel sind in der nachfolgenden Tabelle in der Spalte RLS-19 aus-
gewiesen.  
 
Bei Beibehaltung des zurzeit anzutreffenden Oberbaus „ähnlich wassergebun-
dene Deckschicht“ entstehen höhere Fahrgeräusche zum Erreichen der Stell-
plätze. Hierzu wird in Anlehnung an die Zuschlagsregelungen der „Parkplatz-
lärmstudie“ ein Zuschlag mit KStrO +2,5 dB(A) für wassergebundene Decken 
(Kies) gewählt. Dies führt zu einer Anhebung der Geräuschimmissionen, die 
sich aus dem Fahren der Fahrwege zum Erreichen der Stellplätze ergeben. Die 
Berechnungsergebnisse hierzu sind in der Spalte KStrO +2,5 ausgewiesen.  
 
Tabelle 2: Berechnungsergebnisse „Parkplatz, öffentliche 
   Verkehrsfläche“ nach RLS-19 und Anpassung  
   Parkplatzoberbau „wassergebundene Decke“ 
 

IP-

Nr. 

Lm,tags Lm,nachts Immissionsgrenzwert 

RLS-19 +KStrO +2,5 RLS-19 +KStrO +2,5 tags nachts 

1 37 39 31 33 59 49 

2 36 38 31 33 59 49 

3 33 35 28 29 59 49 

4 37 38 32 33 59 49 

a 36 37 30 31 64 54 
 

KStrO +2,5 dB ≙ Berücksichtigung „wassergebundene Deckschicht“ Parkplätze gegenüber As-

phaltbelag / ebenes Pflaster auf den Fahrstrecken. Pegelwerte nach 16. BImSchV auf „volle“ dB-

Werte aufgerundet (z.B. 36,2 dB(A) = 37 dB(A)). 

 
Die beigefügten Isophonenkarten zeigen die flächenhafte Verteilung des Beur-
teilungspegels Lm,tags und Lm,nachts für den „immissionskritischsten Betrachtungs-
fall“ Parkplatzfläche mit „wassergebundener Deckschicht“ [Karte 2_1_A und 
2_2_A] 
 
Eine erste Gegenüberstellung der Berechnungsergebnisse zu den Immissions-
grenzwerten der Verkehrslärmschutzverordnung von tags 59 dB(A) für Allge-
meine Wohngebiete / tags 64 dB(A) für Mischgebiete und entsprechend nachts 
WA 49 dB(A) / MI 54 dB(A) zeigt, dass diese in allen Fällen eingehalten und 
deutlich unterschritten werden.  
 
Zusätzliche „Schallschutzmaßnahmen“ bei der Herstellung des öffentlichen 
Parkplatzes werden somit nicht erforderlich. 
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5.2 STELLPLÄTZE MIT BAULASTREGELUNGEN DGH 
 
 

5.2.1 Berechnungsverfahren 
 
 
Im Zuge des Bauleitplanverfahrens werden keine neuen Stellplätze, die im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb des DGH erforderlich werden, ausgewiesen. Die 
zurzeit bestehenden - baurechtlich genehmigten - 12 Stellplätze, sowie deren 
Lage auf der Fläche des ehemaligen Festplatzgeländes, werden beibehalten. 
Änderungen der Geräuschimmissionsbelastung der umliegenden Bebauung 
werden somit durch Maßnahmen der Bauleitplanung nicht hervorgerufen. Ori-
entierend wird im Folgenden geprüft, inwieweit hier ein „bestehender Immissi-
onskonflikt“ aus der Nutzung dieser Stellplätze mit dem Schutzanspruch der 
umliegenden Bebauung auftreten kann und durch welche baulichen Maßnah-
men eine Reduzierung im Sinne einer „Konfliktminimierung“ auf der Ebene der 
Bauleitplanung erreicht werden kann.  
 
Für die Frequentierung des Parkplatzes im Zusammenhang mit Veranstaltun-
gen im DGH werden dabei folgende Annahmen getroffen: 
 

- 4-facher Umschlag auf den Stellplätzen, entsprechend je Stell-
platz 4 An- und 4 Abfahrten im Tageszeitraum. [8x 12 StP = 
96 Fahrten], 

 
dabei wird folgende zeitliche Verteilung angesetzt:  
 

- 3-facher Umschlag außerhalb der Ruhezeitenregelungen der 
TA Lärm bei Allgemeinen Wohngebieten (07:00 Uhr - 20:00 Uhr), 
entsprechend 5,5 Fahrbewegungen/Stellplatz/h im Zeitraum 
07:00 Uhr - 20:00 Uhr [Gesamt: 72 Fahrten] 

- 1-facher Stellplatzwechsel im abendlichen Ruhezeitraum 
20:00 Uhr - 22:00 Uhr, entsprechend 1 Fahrbewegung/Stell-
platz/h [Gesamt 24 Fahrbewegungen] 
 

Für die Nachtzeit alternativ zu den Fahrten im Ruhezeitraum 
 

- 1 vollständige Abfahrt von allen Stellplätzen nach 22:00 Uhr in-
nerhalb einer vollen Zeitstunde, entsprechend 12 Fahrbewegun-
gen. 

 
Die Berücksichtigung einer Konzentration der Abfahrten im Nachtzeitraum auf 
1 Zeitstunde entspricht den Betrachtungen der TA Lärm / der Parkplatzlärmstu-
die für die „ungünstigste Nachtstunde“. Bezieht man die nach Veranstaltungs-
ende auftretenden Abfahrten nach 22 Uhr auf den 8-stündigen Nachtzeitraum 
[22:00 - 06:00 Uhr] führt dies zu einer durchschnittlichen Fahrbewegung von 
1,5 Fahrten/8h, entsprechend der Betrachtungsweise der Verkehrslärmschutz-
verordnung.  
 
Bei kommerziellen Veranstaltungen sind die Parkierungsvorgänge als Bestand-
teil der Veranstaltung anzusehen und nach den Regelungen der TA Lärm im 
Sinne einer „erweiterten Betriebsfläche“ als anlagenbezogen zu bewerten. Für 
diese Berechnungen werden Differenzierungen zur Geräuschentwicklung durch 
die Annahme eines „Parkplatztyps“ vorgenommen (P + R-Parkplatz versus 
Parkplätze an Gaststätten mit erhöhtem Geräuschaufkommen durch mehrfa-
ches Türenschlagen, Sprachanteile auf der Parkfläche). Dies wird häufig an 
Parkplätzen bei Veranstaltungsende angetroffen.  
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Zur Berechnung der flächenbezogenen Schallleistungspegel für Parkplätze wurde 
die in Kapitel 8.2.1 der Parkplatz-Lärmstudie (zusammengefasstes Verfahren) ge-
nannte Formel verwendet:  

 
LW’’ = LWO + KPA + KI + KD + KStrO + [10 log (B x N) - 10 log (S/1m²)] in dB(A) 

 
Hierin bedeuten: 

 
LW’’ = Flächenbezogener Schallleistungspegel aller Vorgänge auf dem  
  Parkplatz einschließlich Durchfahrtanteil 

LWO = 63 dB(A) = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h  
  auf einem P+R-Parkplatz 

KPA = Zuschlag für die Parkplatzart, hier: Parkplätze an Gaststätten und 
  Vergleichbarem: +3 dB(A) 
KI = Zuschlag für die Impulshaltigkeit: +4 dB(A) 

KD = Pegelerhöhung durch den Durchfahrt- und Parkierungsverkehr nach: 
  2,5 log (f x B - 9) mit f = 1 

KStrO = +2,5 dB (wassergebundene Decke / Schotterplatz) 

B = Bezugsgröße (hier 1 Stellplatz) 

N = Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße  
  und Stunde) 

S = Gesamtfläche bzw. Teilfläche des Parkplatzes 
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5.2.2 Berechnungsergebnisse 
 
 
Die schalltechnischen Berechnungen für die beschriebene Ausnutzung der 
Parkstellflächen des DGH führt zu den in der nachfolgenden Tabelle ausgewie-
senen Beurteilungspegeln für die Tages- und Nachtzeit [Lr,16h,tags und Lr,8h,nachts 

bzw. Lr,1h,nachts]. 
 
Die Berechnungen für die Tageszeit berücksichtigen die Zuschlagsregelungen 
der TA Lärm für Geräuschimmissionen, die in den Ruhezeitenabschnitten (hier: 
20:00 Uhr - 22:00 Uhr) zu erwarten sind mit einem Zuschlag von +6 dB bei der 
Bildung des Beurteilungspegels für den 16-stündigen Tageszeitraum. Des Wei-
teren sind die Geräuschentwicklungen der derzeitig anzutreffenden „Parkplatz-
oberbaus“ als „wassergebundene Deckschicht“ mit einem Zuschlag KStrO 
+2,5 dB berücksichtigt. Es wurde eine Einstufung des Parkplatzes vorsorglich 
nach den Geräuschentwicklungen für „Parkplätze an Gaststätten“ vorgenom-
men, wodurch sich Zuschlagsregelungen von KPA +3 dB(A) / Kimp +4 dB(A) er-
geben. Diese berücksichtigen die höhere Geräuschentwicklung durch Unterhal-
tungen, mehrfaches Türenschlagen, wie sie häufig im Umfeld von Gaststätten 
oder nach Veranstaltungen anzutreffen sind, sowie möglicher „impulshaltiger“ 
Geräuschentwicklungen durch einzelne Vorgänge, wie Türenschlagen etc.  
 
Für die Nachtzeit enthält die Tabelle die Berechnungsergebnisse für eine Be-
trachtung nach der Methodik der Verkehrslärmschutzverordnung als nächtlicher 
Mittelwert Lr,8h, sowie das Ergebnis für eine Betrachtung nach TA Lärm / Park-
platzlärmstudie für die „lauteste Nachtstunde“ Lr,1h. 
 

IP-Nr. Tageszeit  Nachtzeit Immissionsrichtwerte nach 

TA Lärm 

Lr,16h Lr,8h Lr,1h tags [*] nachts [*] 

1 40,9 31,6 41,2 55 [60] 40 [45] 

2 47,2 38,0 47,5 55 [60] 40 [45] 

3 47,0 37,8 47,3 55 [60] 40 [45] 

4 51,0 41,8 51,4 55 [60] 40 [45] 

a 41,8 35,1 44,6 60  45 
 

[*] Beurteilung nach „Gemengelage“ 

 
Die nachfolgenden kartografischen Darstellungen zeigen die flächenhafte Ver-
teilung der berechneten Beurteilungspegel in der Umgebung des Parkplatzes / 
in Höhe der umliegenden Bebauung. 

 
De facto liegt eine „Gemengelage“ zwischen bestandsgenehmigten Parkplät-
zen des DGH und der bestehenden Wohnbebauung in der WA-Fläche vor, 
durch die ein Nebeneinander an sich immissionsschutz-technisch unverträgli-
chen Nutzung entstanden ist. Für diesen Fall ist eine „Sonderfallprüfung“ mit 
Verweis auf die Regelungen einer „Gemengelage“ bei der Bewertung vorzu-
nehmen. Hierbei können die Immissionsrichtwerte für die betroffene Bebauung 
bis auf den Immissionsrichtwert für Misch-/Dorfgebiete tags 60 dB(A)/nachts 
45 dB(A) angehoben werden. Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass eine 
entsprechende Betrachtung für den Tageszeitraum nicht erforderlich ist - für die 
Nachtzeit zeigen jedoch die Berechnungsergebnisse, dass hieraus Richtwert-
überschreitungen bei einer ausschließlichen Regelbewertung auftreten. Bezieht 
man die Berechnungsergebnisse auf den bis in die Größenordnung einer 
Misch-/Dorfgebietsnutzung angehobenen Richtwert von nachts 45 dB(A), zeigt 
sich, dass eine Betrachtung anhand des Mittelwertes der Nachtzeit (gemäß Ver-
kehrslärmschutzverordnung) zur Richtwerteinhaltung führt. Eine Bewertung an-
hand der „lautesten Nachtstunde“ / „ungünstigsten Stunde“ zeigt noch verblei-
bende Richtwertüberschreitungen. Für die Inanspruchnahme der Regelungen 
einer „Gemengelage“ in der schalltechnischen Beurteilung wird daher im Wei-
teren geprüft, in wieweit Verbesserungsmaßnahmen z.B. durch die Berücksich-
tigung baulicher Schallschutzmaßnahmen in der ausgewiesenen Grünfläche zu 
einer Reduzierung / Verminderung des Immissionskonfliktes beitragen können.   
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5.2.3 Schallschutzmaßnahmen Stellplätze für das DGH 
 
 
Aus der Zuordnung der durch Baulast gesicherten Stellplätze des DGH auf dem 
derzeitigen „Festplatzgelände“ entsteht eine „planerische Gemengelage“ im 
Sinne der TA Lärm. Wie die Berechnungsergebnisse in Kapitel 5.2.2 zeigen, ist 
aus der gegebenen Zuordnung der Stellplätze zur benachbart gelegenen 
Wohnbebauung für den Betrachtungsfall „vollständige Abfahrt von allen PKW-
Stellplätzen im Nachtzeitraum“ nach den Beurteilungsmaßstäben der TA Lärm 
„Bezugszeit lauteste Nachtstunde“, die Richtwerteinhaltung für Allgemeine 
Wohngebiete alleine aus den gegebenen Abständen nicht zu erreichen.  
 
Sind „historisch“ an sich unverträgliche Parallellagen, hier: Stellplätze Zweck-
bindung DGH und Wohnbebauung WA entstanden, sieht die TA Lärm hierfür 
eine „Sonderfallprüfung“ mit Bezug auf eine „Gemengelage“ vor. Hierbei kann 
eine Immissionsrichtwert-Anhebung bis in die Größenordnung der Richtwerte 
für Dorf- und Mischgebiete - nachts 45 dB(A) - erfolgen. Die Anwendung eines 
erhöhten Immissionsrichtwertes zum „Nachteil der Wohnbebauung“ ist gebun-
den an die Umsetzung des „Standes der Lärmminderungstechnik“. 
 

…Es entspricht auch dem Gebot der gegenseitigen Rücksicht-
nahme, dass ein Anlagenbetreiber, der es in der Hand hat, entspre-
chend seinen rechtlichen Verpflichtungen die Geräuschimmissio-
nen durch Einhaltung des Standes der Lärmminderungstechnik zu 
verringern, diese Möglichkeiten zunächst ausschöpft, bevor er eine 
Erhöhung der Immissionsrichtwerte fordert. /5/… 

 
Die Neuordnung und gleichzeitige flächenhafte Reduzierung des Festplatzge-
ländes schafft eine „Grünfläche“ zwischen der nächstgelegenen Wohnbebau-
ung und den ausgewiesenen Stellplätze des DGH. So kann hier durch eine bau-
liche Schallschutzmaßnahme (Schallschutzwall oder Schallschutzwand bzw. 
Wall-/ Wand-Kombination) eine Reduzierung der Geräuschbelastung des 
nächstgelegenen Gebäudes erreicht werden. Eine Schallschutzwand mit einer 
Höhe von h ~ 2,75 m über Gelände bzw. ein „Schallschutzwall“ mit einer Höhe 
von ca. 2,5 m führt zur Reduzierung der Geräuschimmissionen für die nächst-
gelegene Bebauung um ca. ΔL = -7 dB(A), für das östlich der Straße „Obere 
Au“ gelegene Gebäude um ca. -3 dB(A). 
 
Die Einhaltung und Unterschreitung des erhöhten Immissionsrichtwertes bei 
Feststellung einer „Gemengelage“ kann hierdurch dargestellt werden. Die nach-
folgenden kartografischen Darstellungen zeigen die hieraus resultierende ver-
bleibende Geräuschimmissionsbelastung im Umfeld der anlagengebundenen 
PKW-Stellplätze.  
 

  

 
/5/  TA Lärm, Kommentar, Klaus Hansmann…Einhaltung des Standes der Lärmminderungstechnik 
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5.3 FESTPLATZGELÄNDE F 
 
 

5.3.1 Eingangsgrößen 
 
 
Auf dem „Festplatzgelände“ mit einer Nutzfläche von ca. 500 m² können nach 
erster Einschätzung nur kleine Festveranstaltungen / Vereinsfeierlichkeiten etc. 
durchgeführt werden. Zur Abschätzung der hieraus auf die randlagige Bebau-
ung einwirkenden Geräuschimmissionen werden Kenngrößen zur Geräusch-
entwicklung der VDI-Richtlinie 3770 /4/ herangezogen. 
 
Für einen normalen Marktbetrieb kann die Emissionsleistung mit 
 

LWA′′ = 58 dB(A)/m² + KInfo 6 dB = 64 dB(A)/m² 
 
entsprechend 
 

LWA = LWA′′ + 10 lg (500 m²) ~ 91 dB(A) 
 
angesetzt werden. Hierbei wird mit Verweis auf die VDI 3770 die verbleibende 
Marktgrundfläche mit ~ 500 m² eingestellt. 
 
Für ein Volksfest / spezieller Marktbetrieb (Weinmarkt / Mittelaltermarkt) mit ge-
ringen Emissionen durch Musikeinspielungen oder Vergleichbares wird die Ge-
räuschentwicklung mit  
 

LWA′′ = 64 dB(A)/m² + KInfo 6 dB = 70 dB(A)/m², 
 

entsprechend 
 

LWA = 70 dB(A)/m² + 10 lg (500 m²) ~ 97 dB(A) 
 
abgeleitet.  
 
Für „kleine Rummelplätze“ mit Kinderkarussell, ggf. kleiner Schaustellerbude 
kann die Emissionsleistung mit  
 

LWA ~ 97 dB(A)  
 
abgeschätzt werden. Diese setzt sich zusammen aus den Geräuschentwicklun-
gen eines Kinderkarussells [LWA 90 dB(A)] + ein weiterer kleinerer Stand [LWA 
85 dB(A)], jeweils mit einem Zuschlag von KInfo +4 dB nach VDI 3770. Für den 
verbleibenden Besucherbereich [~ 200 m²] wird LWA′′ = 62 dB(A)/m² + KInfo 6 dB 
angesetzt, woraus sich in der Summenwirkung die ausgewiesene Schallleis-
tung ergibt.  
 
Aufgrund der nur geringen Festplatzgröße werden Veranstaltungen wie „kleiner 
Wanderzirkus“ o.Ä. hier nicht durchgeführt werden können.  

  

 
/4/  Emissionskennwerte technischer Schallquellen 
 hier: Sport- und Freizeitanlagen, 2012 
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5.3.2 Berechnungsergebnisse 
 
 

Für die vorgenannten „kategorisierten“ Nutzungen berechnen sich für den Ta-
geszeitraum die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Beurteilungspe-
gel Lr,12h und Lr,9h. Diese beziehen sich auf den nach der Freizeitlärmrichtlinie 
vorgesehenen „Tageszeitraum“ außerhalb der Ruhezeiten von 12 Stunden 
werktags (Mo - Sa) bzw. 9 Stunden an Sonn- und Feiertagen. Werden hiervon 
nur Teilzeiten in Anspruch genommen (z.B. 10 Marktöffnungsstunden, werk-
tags), ist dies bei der Bildung des Beurteilungspegels berücksichtigt. 

 
Tabelle 3a: Berechnungsergebnisse Festplatzgelände F bei  

Veranstaltungen tags außerhalb der Ruhezeitenregelungen 
der Freizeitlärmrichtlinie 

 
Nutzungsvariante Lr,tags IRW 

 IP 1 IP 2 IP 3 IP 4 IPa* WA 

Verkaufsmärkte / Basare / „Kleiderbörse“ 

u.Ä., 10 Öffnungsstunden, werktags 

- werktags [Mo - Sa] 

- sonn- /feiertags  

 

 

56,6 

57,3 

 

 

48,1 

48,9 

 

 

42,7 

43,5 

 

 

43,9 

44,7 

 

 

42,7 

43,5 

 

 

55 

50 

Volksfeste / Marktbetrieb / Straßenfest 

gastrogeprägt, ohne relevanten Musik- 

betrieb, 9 Öffnungsstunden (11 - 20 Uhr) 

- werktags [Mo - Sa 

- sonn-/feiertags] 

 

 

 

62,1 

62,2 

 

 

 

53,7 

53,8 

 

 

 

48,2 

48,4 

 

 

 

49,5 

49,6 

 

 

 

48,3 

48,4 

 

 

 

55 

50 

Kleiner Rummelplatz bei Kirmes, Vereins- 

feste u.Ä. (Kinderkarussell + 1x Schaustel-

lerbude), 6 Öffnungsstunden  

(14 - 20 Uhr) 

- werktags [Mo - Sa] 

- sonn-/feiertags 

 

 

 

 

60,4 

61,9 

 

 

 

 

52,6 

54,1 

 

 

 

 

47,0 

48,5 

 

 

 

 

48,1 

49,6 

 

 

 

 

46,7 

48,1 

 

 

 

 

55 

50 
 

alle Pegelwerte in dB(A) * IPa Mischgebiet IRW +5 dB 
 
 

Werden für diese Veranstaltungen die benachbart gelegenen PKW - Stellplätze 
zur Verfügung gestellt, sind sie dem Veranstaltungsbetrieb zuzurechnen. Dabei 
wird der Parkplatztyp analog „Stellplätze an Gaststätten“ und eine Fahrbewe-
gungshäufigkeit von N = 1 Fahrbew./StP/Stunde angesetzt.  

 
Tabelle 3b: Berechnungsergebnisse Festplatzgelände F bei  

Veranstaltungen mit Parkierungsverkehr außerhalb  
der Ruhezeitenregelungen der Freizeitlärmrichtlinie 

 
Nutzungsvariante Lr,tags IRW 

 IP 1 IP 2 IP 3 IP 4 IPa* WA 

Verkaufsmärkte / Basare / „Kleiderbörse“ 

u.Ä., 10 Öffnungsstunden, werktags 

- werktags [Mo - Sa] 

- sonn- /feiertags  

 

 

57,1 

58,0 

 

 

52,3 

53,3 

 

 

49,2 

50,3 

 

 

52,5 

53,6 

 

 

47,9 

48,9 

 

 

55 

50 

Volksfeste / Marktbetrieb / Straßenfest 

gastrogeprägt, ohne relevanten Musik- 

betrieb, 9 Öffnungsstunden (11 - 20 Uhr) 

- werktags [Mo - Sa 

- sonn-/feiertags] 

 

 

 

62,2 

62,4 

 

 

 

55,3 

55,5 

 

 

 

51,2 

51,4 

 

 

 

53,8 

54,1 

 

 

 

50,4 

50,6 

 

 

 

55 

50 

Kleiner Rummelplatz bei Kirmes, Vereins- 

feste u.Ä. (Kinderkarussell + 1x Schaustel-

lerbude o.V.), 6 Öffnungsstunden  

(14 - 20 Uhr) 

- werktags [Mo - Sa] 

- sonn-/feiertags 

 

 

 

 

60,7 

62,2 

 

 

 

 

54,5 

56,1 

 

 

 

 

50,6 

52,2 

 

 

 

 

53,4 

55,0 

 

 

 

 

49,5 

51,1 

 

 

 

 

55 

50 
 

alle Pegelwerte in dB(A) * IPa Mischgebiet IRW +5 dB  
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Die Gegenüberstellung der berechneten Beurteilungspegel für Veranstaltungen 
außerhalb er Ruhezeitenregelungen an Sonn- und Feiertagen zeigen, diese 
nach der Regelbewertung Werktagen [Mo - Sa] mit Ausnahme am nächstgele-
genen Wohngebäude Haus Nr. 6 [IP 1] eingehalten und unterschritten werden 
können. Zum Teil treten hierbei „grenzwertige Ergebnisse“ [IP 2] in Verbindung 
mit der Nutzung / zur Verfügungstellung der Parkplatzflächen auf. Für Sonn-
tage sieht die Freizeitlärmrichtlinie die ganztätige Anwendung des niedrigeren 
Immissionsrichtwertes von 50 dB(A) vor. Die Berechnungen hierzu zeigen, dass 
bei Einbeziehung der Parkierungsverkehre die Einhaltung und Unterschreitung 
des Richtwertes im Umfeld des Festplatzgeländes / Parkplatzfläche nicht mehr 
erreicht wird.  
 
Die Freizeitlärmrichtlinie enthält in Kapitel 2. Immissionsschutzrechtliche 
Grundsätze den Hinweis: 

 
…Liegen aufgrund baulicher Entwicklungen in der Vergangenheit 
Wohngebiete und Freizeitanlagen eng zusammen, kann eine be-
sondere Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme bestehen. So-
fern an störenden Anlagen alle verhältnismäßigen Emissionsminde-
rungsmaßnahmen durchgeführt sind, kann die Pflicht zur gegensei-
tigen Rücksichtnahme dazu führen, dass die Bewohner mehr an 
Geräuschen hinnehmen müssen, als die Bewohner von gleichartig 
genutzten Gebieten, die fernab derartiger Anlagen liegen…Die zu 
duldenden Geräuscheinwirkungen sollen die Immissionsrichtwerte 
unterschreiten, die für die Gebietsart mit dem nächst niedrigeren 
Schutzanspruch gelten… 
 

Die Anwendung dieser Regelung im Rahmen der Beurteilung nach der Freizeit-
lärmrichtlinie bietet die Möglichkeit den Immissionsrichtwert der Gebietskatego-
rie MI [Mischgebiete] tags 60 dB(A) außerhalb der Ruhezeitenregelungen und 
55 dB(A) innerhalb der Ruhezeitenregelungen anzuwenden. Danach zeigt sich 
die Einhaltung des erhöhten Immissionsrichtwertes für die Gebietsnutzungen 
„Verkaufsmärkte / Basare / Kleiderbörsen u. Ä.“ mit 10 Öffnungsstunden an 
Werktagen, sowie für einen kleinen Rummelplatz / Vereinsfeste u.Ä. mit ca. 
6 Öffnungsstunden außerhalb der Ruhezeitenregelungen. Die Durchführung 
derartiger Veranstaltungen innerhalb der Ruhezeiten, sowie an Sonn- und Fei-
ertagen ist hingegen nicht mehr zu erreichen.  
 
Ergänzend zur Bewertung nach einer „Gemengelage“ können nach der „Frei-
zeitlärmrichtlinie“ für eine beschränkte Anzahl von Veranstaltungen [„seltene 
Veranstaltungen bis 18 Kalendertagen / anno] auch höhere Geräuschentwick-
lungen unter den in der Freizeitlärmrichtlinie hierfür aufgeführten Rahmenbe-
dingungen bis zu 70 dB(A) im Einzelfall noch zugelassen werden. Die Gegen-
überstellung dieses erhöhten Richtwertes zu den berechneten Beurteilungspe-
geln zeigt, dass für alle beschriebenen Veranstaltungsvarianten eine Durchfüh-
rung möglich ist. 

  



Seite 30 zur schalltechnischen Stellungnahme P 24028-B GSA Ziegelmeyer GmbH 
 

5.3.3 Schallschutzmaßnahmen Festplatz 
 
 
Für eine Beurteilung im Rahmen der Kriterien einer „Gemengelage“ sieht die 
Freizeitlärmrichtlinie vor 
 

…sofern an störenden Anlagen alle verhältnismäßigen Emissions-
minderungsmaßnahmen durchgeführt sind… 

 
Im Anwendungsbereich wird ausgeführt 
 

…Grundstücke gehören zu den Freizeitanlagen… 
 
Darüber hinaus stellen auch technische Einrichtungen, wie sie für freie Disko-
thekenveranstaltungen, Live-Musik-Darbietungen etc. genutzt werden, Anlagen 
im Sinne der Freizeitlärmrichtlinie dar. 
 
Bei der Durchführung von Veranstaltungen auf der vorgesehenen Festplatzflä-
che F ist daher für Veranstaltungen mit Musikdarbietungen zu prüfen, welche 
Minderungsmaßnahmen [Emissionsminderungsmaßnahmen] möglich sind, um 
entstehende Geräuschimmissionen aus diesen Anlagen soweit zu begrenzen, 
dass diese nicht zur Überschreitung des erhöhten Immissionsrichtwertes einer 
„Gemengelage“, hier: 60 dB(A), führen.  
 
Legt man den „Anlagenbegriff“ so aus, dass hierdurch auch „Grundstücke“ ein-
zubeziehen sind, kann auch eine im Nahbereich zu dieser Fläche angeordnete 
Schallschutzwand, eine Maßnahme zur „Emissionsminderung“ darstellen - 
Schallschutzeinrichtungen in größerer Entfernung sind dann jedoch Minde-
rungsmaßnahmen im Schallausbreitungsweg und reduzieren hierdurch Ge-          
räuschimmissionen an betroffenen Gebäuden - mindern aber nicht die „Emis-
sion“ am Entstehungsort. 
 
Orientierend wird daher geprüft, in wieweit durch eine im Nahbereich der Fest-
platzfläche positionierte Schallschutzwand, hier orientierend mit einer Bauhöhe 
von 3 m, zu einer Verringerung der Schallabstrahlung im Sinne einer Emissi-
onsminderung führen kann.  
 
Die sich aus der abschirmenden Wirkung einer solchen Anlage ergebende Pe-
gelreduzierung am nächst gelegenen Gebäude Haus Nr. 6 erreicht in Höhe von 
Bezugspunkten (Fensteranlagen) im Erdgeschoss eine Wirksamkeit von ΔL       
~ -7 dB(A), in Höhe des Obergeschosses von ΔL ~ -2 dB(A). Angewandt auf 
das Prognosemodell „Basare / Kleiderbörsen / Verkaufsmärkte etc. kann hier-
durch noch die Einhaltung des erhöhten Immissionsrichtwertes bei der Durch-
führung derartiger Veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen im beschriebenen 
Umfang prognostiziert werden. 
 
Im Zuge des anstehenden Bauleitplanverfahren kann daher geprüft werden, in 
wieweit das Baurecht ohne planungsrechtliche Ausweisung im Bebauungsplan 
im Bedarfsfall erlangt bzw. ob hierfür analog der Vorgehensweise in der „Grün-
fläche“ an den Stellplätzen für das DGH eine Fläche / Baulinie für die Herstel-
lung einer Schallschutzwand durch Planzeichen vorgesehen wird. 
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6. BEURTEILUNG 
 
 

6.1 PARKPLÄTZE / FESTPLATZ 
 
 

6.1.1 Parkplätze 
 
 
Für die Neuanlage eines „öffentlichen Parkplatzes“ sind die Immissionsgrenz-
werte der Verkehrslärmschutzverordnung für die Beurteilung der hierdurch her-
vorgerufenen Geräuschimmissionen in Höhe benachbarter schutzbedürftiger 
Bebauung heranzuziehen. Die für Reine Wohngebiete / Allgemeine Wohnge-
biete [WR / WA] anzuwendenden Richtwerte von tags 59 dB(A) / nachts 
49 dB(A) werden in allen Fällen eingehalten und unterschritten. Auch die Be-
rücksichtigung erhöhter Geräuschentwicklungen durch einen „Parkplatzober-
bau“ analog „wassergebundener Decke / Kies“ führt zur Einhaltung und Unter-
schreitung der Richtwerte. Für die Herstellung des Parkplatzes werden daher, 
mit Verweis auf die Regelungen der Verkehrslärmschutzverordnung, keine 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Eine Beurteilung anhand der schalltech-
nischen Orientierungswerte für die städtebauliche Planung nach DIN 18005 
zeigt ebenfalls, dass die hier genannten Orientierungswerte tags 55 dB(A) / 
nachts 45 dB(A) eingehalten und unterschritten werden. Zusätzliche Schall-
schutzmaßnahmen werden somit im Zuge der Erstellung dieser Stellplätze nicht 
erforderlich.  
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6.1.2 Stellplätze für das DGH 
 
 
Für die dem Dorfgemeinschaftshaus zuzuordnenden - durch Baulastregelun-
gen gesicherten - 12 Stellplätze sind die Berechnungen / Beurteilungen nach 
den Regelungen der TA Lärm vorzunehmen. Die TA Lärm enthält hierzu die 
Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete tags 55 dB(A) / nachts 
40 dB(A). Für die Tageszeit gilt ein Bezugszeitraum von 16 Stunden, für die 
Nachtzeit die „lauteste Nachtstunde“ im Nachtzeitraum zwischen 22:00 Uhr - 
06:00 Uhr. Die hierzu durchgeführten Berechnungen zeigen, dass der Immissi-
onsrichtwert von tags 55 dB(A) in Höhe der umliegenden Bebauung nicht über-
schritten wird. Bis zum Erreichen des Immissionsrichtwertes bestehen dabei 
„ausreichende Planungsreserven“, so dass auch Abweichungen in der „Fre-
quentierung“ / Inanspruchnahme der Stellplätze nicht unmittelbar zu Richtwert-
überschreitungen führen wird. Darüber hinaus sind in den Berechnungen die 
immissionskritischsten Annahmen bzgl. der Geräuschentwicklung analog Park-
plätzen an Gaststätten (höherer Anteil von Türenschließen / Sprache im Umfeld 
des Parkplatzes) sowie höhere Geräuschentwicklungen beim Befahren des 
Parkplatzes (hier: „Geräuschentwicklung für Kies / wassergebundene Decke“) 
berücksichtigt. 

 
Durch die Zweckbindung der Stellplätze mit Nutzungen des DGH sind im Nacht-
zeitraum erhöhte Fahrbewegungen z.B. bei Veranstaltungsende zu erwarten, 
die in einer immissionskritischen Betrachtung zur vollständigen Abfahrt von al-
len 12 Stellplätzen nach Veranstaltungsende (22:00 Uhr) innerhalb einer Zeit-
stunde führen können. Die hierfür durchgeführten Berechnungen zeigen, dass 
der niedrige Immissionsrichtwert der Nachtzeit - 40 dB(A) - hierdurch überschrit-
ten wird.  

 
Die TA Lärm sieht ergänzend vor, dass im Falle des Bestehens einer „Gemen-
gelage“ erhöhte Immissionsrichtwerte für die Beurteilung herangezogen werden 
können. Diese betragen hier bis 45 dB(A) im Nachtzeitraum. Auch dieser Wert 
kann nicht an allen in der Nachbarschaft unmittelbar zu den Stellplätzen gele-
genen Bestands - Wohngebäuden, unter den gegebenen „Freifeldbedingun-
gen“, eingehalten werden. Die Anwendung der erhöhten Immissionsrichtwerte 
einer „Gemengelage“ verlangt, dass alle vertretbaren Schallschutzmaßnahmen 
an der Anlage, im Rahmen des Gebotes der „gegenseitigen Rücksichtnahme“ 
umgesetzt werden. Hierzu kann in der, zwischen den Stellplätzen und der 
nächstgelegenen Bebauung entstehenden „Grünfläche“ durch eine Schall-
schutzmaßnahme (Schallschutzwall / Schallschutzwand oder Wall-/Wandkom-
bination) mit einer Bauhöhe von h = 2,5 - 2,75 m entsprochen werden. Die Ein-
haltung des erhöhten Immissionsrichtwertes kann dann in Höhe der betroffenen 
Bestandsbebauung im Rahmen der Prognoseberechnungen dargestellt wer-
den.   
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6.1.3 Festplatzgelände 
 
 
Durch das Bauleitplanverfahren wird das zurzeit ausgewiesene „Festplatzge-
lände“ auf bleibende 500 m² reduziert. Dies schränkt den Umfang der hier noch 
möglichen Nutzungen entsprechend ein.  
 
Für nicht durch besondere Geräuschentwicklungen gekennzeichnete Veran-
staltungen, wie „Kleiderbasare“, kleinere Verkaufsmärkte (ohne „Markt-
schreier“ / Werbedurchsagen über elektro-akustische Anlagen u.V.) kann eine 
Nutzung an Werktagen noch im Rahmen der bestehenden Anforderungen nach 
der Freizeitlärmrichtlinie - tags 55 dB(A) außerhalb der Ruhezeitenregelungen 
(06:00 Uhr - 08:00 Uhr und 20:00 Uhr - 22:00 Uhr) durchgeführt werden. Die 
Prognoseberechnungen hierzu zeigen, dass die Einhaltung und Unterschrei-
tung des Richtwertes für den verbleibenden 12-stündigen Bezugszeitraum 
(08:00 Uhr - 20:00 Uhr) möglich ist. Für alle weiteren Nutzungen mit „Volksfest-
charakter“ / Marktbetrieb mit höheren Geräuschentwicklungen oder Feste mit 
kleineren Rummelplätzen (Kinderkarussell / Schaustellerbuden) führen im Zuge 
der „Regelbewertung“ zur Überschreitung des Richtwertes. Hierbei ist insbe-
sondere zu beachten, dass die „Freizeitlärmrichtlinie“ für Sonn- und Feiertage 
ganztägig (innerhalb und außerhalb der Ruhezeitenabschnitte) den Immissi-
onsrichtwert auf 50 dB(A) reduziert. 
 
Dies schließt Nutzungen an Sonn- und Feiertagen auf dem Festplatzgelände 
überwiegend aus. 
 
Die Freizeitlärmrichtlinie enthält entsprechend den Regelungen der TA Lärm - 
Beurteilungsmöglichkeiten für „Gemengelage“. Hierbei können die Immissions-
richtwerte bis in die Größenordnung der nächsten Gebietskategorie mit gerin-
gerem Schutzanspruch (hier: Misch- / Dorfgebiet) angehoben werden (Regel-
bewertung 55 dB(A) / 50 dB(A); für Gemengelage 60 dB(A) / 55 dB(A)). 
 
Dies gestattet auch eine Nutzung des Festplatzgeländes an Sonntagen, soweit 
diese in die Kategorie von Basaren / Kleidermärkte etc. ohne besondere Ge-
räuschentwicklungen eingeordnet werden können. Kleinere Rummelplätze / 
Volksfeste können nach Prüfung noch ermöglicht werden - eine entsprechende 
Festplatz-Nutzungssatzung kann hierzu auferlegt werden. Diese organisatori-
schen Regelungen können in der Regel im Zuge der Bauleitplanung nicht fest-
gesetzt werden.  
 
Darüber hinaus bietet die Freizeitlärmrichtlinie Regelungsmöglichkeiten für die 
Durchführung / Genehmigung von „seltenen Veranstaltungen“, bei denen auch 
höhere Geräuschimmissionen zeitlich begrenzt auf die betroffene Wohnbebau-
ung, unter den in der Freizeitlärmrichtlinie besonderen Rahmenbedingungen 
möglich sind. Hierzu sind im Einzelfall die entsprechenden Veranstaltungen zu 
beschreiben / organisatorische Maßnahmen zur Emissionsreduzierung umzu-
setzen und zu in Abstimmung mit der zuständigen Immissionsschutzbehörde 
im Einzelfall zu genehmigen.  
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6.2 DORFGEMEINSCHAFTSHAUS [DGH] 
 
 
Der vorliegende Bebauungsplanentwurf „überplant“ den Standort des Dorfge-
meinschaftshauses als Fläche für Gemeinbedarf: 

 
- kulturellen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen, Dorf-

gemeinschaftshaus. 
 

Der Flächennutzungsplan [2004] stufte nach /1/ die an das DGH angrenzende 
Bebauung als „gemischte Baufläche“ ein. Mit der Annahme, dass „in der Ver-
gangenheit“ eine immissionsverträgliche nachbarschaftliche Situation mit Ein-
haltung der für Dorfgebiete / Mischgebiete geltenden Immissionsrichtwerte er-
zielt wurde, löst die Überplanung der benachbart zum DGH / Fläche für den 
Gemeinbedarf gelegenen Bauflächen als Mischgebiet keine planerischen 
Spannungen im Verhältnis Bestandsbebauung - DGH aus, da sich hierdurch 
die Immissionsrichtwerte / bestehenden Anforderungen nicht ändern. 
 
  

 
/1/  Begründung zum Bebauungsplan Nr. 5 „Am ehemaligen Bahnhof“, Entwurf, Planungsbüro Becker, 

36041 Fulda 
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7. SCHALLSCHUTZMAßNAHMEN / BAULEITPLANUNG 
 
 
Die schalltechnischen Berechnungen für verschiedene Nutzungsvarianten für 
das Festplatzgelände ergab, dass lediglich für „normale Verkaufsmärkte“ / Ba-
sare / „Kleiderbörse“ u.Ä. die Einhaltung und Unterschreitung des Richtwertes 
der Tageszeit von 55 dB(A) unmittelbar erreicht werden kann. Für Veranstal-
tungen mit höherer Geräuschentwicklung (Volksfeste / spezielle Marktbetriebe / 
Straßenfeste mit starker Gastronomieprägung) können hingegen aufgrund des 
unterschiedlichen Verhaltens des Publikums / Nutzung der Marktstände / Gas-    
tronomieeinheiten Richtwertüberschreitungen zur Tageszeit in Höhe der 
nächstgelegenen benachbarten Bebauung auftreten. Gleiches gilt auch für 
„kleinere Rummelplätze“ bei Kirmes / Vereinsfesten, die ebenfalls zu Richtwer-
tüberschreitungen führen werden. 

 
Da gemäß den Begründungen zum Bebauungsplan diese Veranstaltungen je-
doch lediglich nur „gelegentlich“ auftreten sollen, kann im Einzelfall geprüft wer-
den, in wieweit die für „seltene Ereignisse“ der Regelwerke geltenden erhöhten 
Immissionsrichtwerte der Tageszeit (bis 70 dB(A)) hierbei zur Anwendung kom-
men können. Die Berechnungsergebnisse hierfür zeigen, dass dann die Unter-
schreitung dieses Richtwertes noch zu prognostizieren ist. Die Anwendung der 
Regelungen für „seltene Veranstaltungen“ setzt die bewusste Steuerung der 
Nutzung (Protokollierung und Steuerung der Veranstaltungen) voraus. Darüber 
hinaus gilt, dass alle vertretbaren organisatorischen Maßnahmen zur Ge-
räuschreduzierung (Aufstellung in der Veranstaltungsfläche etc. / Beschränkun-
gen / Ausrichtung von Beschallungseinrichtungen) hierbei berücksichtigt wer-
den. Die Einzelheiten dieser Regelungsmöglichkeiten sind in den einzelnen 
Richtlinien (TA Lärm / Freizeitlärmrichtlinie) z.T. erläutert.  

 
Durch „bauliche Maßnahmen“ am Festplatzgelände sind aufgrund der Eigenart 
der Nutzungen / unterschiedliche Aufstellung von dominant geräuscherzeugen-
den Einrichtungen keine Schallschutzmaßnahmen [Schallschutzwände] mit 
noch vertretbarem Aufwand an diesem Standort umzusetzen. Somit verbleiben 
die in den Richtlinien vorgesehenen „organisatorischen Schallschutzmaßnah-
men“ - die jedoch in der Regel außerhalb der Festsetzungsmöglichkeiten des 
Bauleitplanverfahrens liegen und dann in einem nachgeordneten Schritt (Platz-
nutzungssatzung o.Ä.) umgesetzt werden müssen. Überschreitungen der Richt-
werte im Einzelfall können die Beteilung von Immissionsschutzbehörden im Ge-
nehmigungsverfahren erforderlich werden lassen. 

 
Für die Inanspruchnahme der Regelungen für „Gemengelagen“, hier: zwischen 
Wohnbebauung in einem WA - Gebiet und dem angrenzenden Festplatzge-
lände, kann sich jedoch die Notwendigkeit für eine „bauliche Schallschutzmaß-
nahme zur Emissionsbegrenzung“ ergeben. Hierzu wäre eine Schallschutz-
wand mit einer Mindestbauhöhe von h = 3 m ü.G. im nördlichen Verlauf der 
Festplatzgrenze herzustellen. 
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Die erwarteten Parkierungsvorgänge, die aus Veranstaltungen des DGH auf-
treten können, führen zur Einhaltung und Unterschreitung des Richtwertes der 
Tageszeit von 55 dB(A). Die Berechnungen für die „lauteste Nachtstunde“ für 
Veranstaltungen, die dem Regelungsbereich der TA Lärm zuzuordnen sind 
(kommerzielle Musikveranstaltungen / Disco / Theater und sonstige Veranstal-
tungen) führen hingegen zur Überschreitung des Immissionsrichtwertes von 
nachts 40 dB(A) beim Parkierungsverkehr in der „lautesten Nachtstunde“. Sind 
die mit diesen Veranstaltungen entstehenden Geräuschentwicklungen hinge-
gen noch als „öffentliche Parkplatznutzungen“ zu klassifizieren (z.B. Bürgerver-
sammlungen, Sitzungen etc.), kann aufgrund der abgeänderten Berechnungs-
methodik / dem Verzicht auf die Prüfung einer „lautesten Nachtstunde“ der 
Richtwert der Nachtzeit bei 8 Bezugsstunden eingehalten werden. Ist eine Dif-
ferenzierung verfahrenstechnisch nicht möglich, ist in der entstehenden „Grün-
fläche“ eine bauliche Schallschutzmaßnahme (Schallschutzwand / Schall-
schutzwall oder Wall-/Wandkombination) mit einer Höhe von ≥ 2,5 - 2,75 m min-
destens vorzusehen. Dies ermöglicht die Beurteilung für eine „Gemengelage“ 
zwischen bestehenden Stellplätzen, Zweckbindung Veranstaltungen für das 
DGH und angrenzender Wohnbebauung in einem Allgemeinen Wohngebiet 
[WA] mit dann einem erhöhten Immissionsrichtwert von 45 dB(A). Hierzu kann 
durch Planzeichen im Bebauungsplan [15.6 nach PlanZV] die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen geschaffen werden.  
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8. QUALITÄT DER PROGNOSE 
 
 

Nach EN ISO 9613-2 muss mit einer verfahrensbedingten Prognoseunsicher-
heit von ± 3 dB(A) an den ausgewiesenen Berechnungsergebnissen gerechnet 
werden.  
 
Gegenüber „verhaltensbezogenem Lärm“. [Festplatznutzung] muss mit größe-
ren Unsicherheiten gerechnet werden. Die Berechnungen nach der Parkplatz-
lärmstudie führt dem entgegen in der Regel zu „Ergebnissen auf der sicheren 
Seite“. Gleiches gilt für die Anwendung der veröffentlichten Kenngrößen der 
HLUG. Die Gesamtunsicherheit der vorliegenden Prognose wird daher mit +2 / 
-3 dB(A) am ermittelten Gesamt-Beurteilungspegel abgeschätzt. 
 
 
 
 
 
 
 
DIESE SCHALLTECHNISCHE STELLUNGNAHME 
UMFASST 38 SEITEN SOWIE IN DER ANLAGE  
AUSZÜGE AUS DEN BERECHNUNGSPROTOKOLLEN. 
 
 
 
HOHENSTEIN, DEN 10. FEBRUAR 2026 ZI/BA/LY 
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